
Schüler haben abgeschrieben
Beitrag von „Seph“ vom 8. Mai 2022 16:12

Zitat von PeterKa

Wie du auch selber schreibst, gibt es entsprechende Fälle mir Rechtssprechung ja
durchaus bereits. Das Schüler/Elten auch in diesem aktuellen Fall auch den Rechtsweg
einschreiten können, sollte allen Beteiligten klar sein.

Ob etwas "glaubhaft dargelegt" werden kann, sollte man als Lehrkraft in solchen Fälllen
nicht alleine entscheiden. Formfehler sorgen sonst dafür, dass ein Widerspruch Erfolg
hat.

Um das etwas zu ordnen: Über die Bewertung (hier mit "ungenügend") entscheidet bei
normalen Klausuren erst einmal allein die Fachlehrkraft. Lediglich bei Abschlussprüfungen wird
i.d.R. Prüfungskommission hinzuzuziehen sein. Die Note einer normalen Klausur entfaltet auch
noch keine hinreichende Wirkung nach außen, um überhaupt gerichtlich überprüfbar zu sein.
Formell ist natürlich (nur) die Beschwerde gegen die Einzelnote möglich. Eine solche würde
überhaupt erst dazu führen, dass sich die Schule noch einmal mit dem Bewertungsverfahren
auseinandersetzen muss und entscheidet, ob sie dieser stattgibt oder eben auch nicht.

Der Rechtsweg (Widerspruch, Klage) steht nur bei Verwaltungsakten offen.
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